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 � EHRENKIRCHEN
Tel.: 07633 804-0  Fax: 07633 804-20
www.ehrenkirchen.de

Montag 08:00 - 12:00 Uhr
  14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:00 - 12:00 Uhr
  14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

 � NORSINGEN
Tel.: 07633 3307  Fax: 07633 933707
E-Mail: norsingen@ehrenkirchen.de

Sprechstunden des Ortsvorstehers
Hermann-Joseph Krieg
Mittwoch 16:30 - 18:30 Uhr

 � OFFNADINGEN
Tel.: 07633 3270
E-Mail: offnadingen@ehrenkirchen.de

Sprechstunden des Ortsvorstehers 
Karsten Norman 
 4.2.    18:00-19:00 Uhr 
18.2.    18:00-19:00 Uhr

 � SCHERZINGEN
Tel.: 07664 60519
E-Mail: scherzingen@ehrenkirchen.de

Sprechstunden des Ortsvorstehers
Bernd Neubert
Nach Vereinbarung

Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Ehrenkirchen

Verantwortlich für den amtlichen und redaktionellen Teil:  
Bürgermeister Thomas Breig oder der/die von ihm Beauftragte/n

Verantwortlich für die Fraktionsmitteilungen:  
Die jeweilige Fraktion bzw.  
die/der Vorsitzende der jeweiligen Fraktion

Verantwortlich für die Kirchen- und Vereinsmitteilungen:  
Die jeweilige Kirche bzw. die/der Vorsitzende des jeweiligen Vereins. Für 
die Veröffentlichung von Vereins- und anderen Mitteilungen wird keine 
Gewähr übernommen.  

Für den Anzeigenteil/Druck:  
Primo-Verlag, Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45,  
78333 Stockach, Tel.: 07771/9317-11, Fax: 07771/9317-40,  
Email: anzeigen@primo-stockach.de, www.primo-stockach.de

NOT- UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
GEMEINDEVERWALTUNG EHRENKIRCHEN

Die Dienstbereitschaft der Apotheken beginnt um 8:30 Uhr und endet um 8:30 Uhr am darauf folgenden Tag: 

Freitag, 29.1.2021 
Hebel-Apotheke Müllheim, Wer-
der Str. 31 A, 79379 Müllheim, 
07631 2253
Schneckental-Apotheke Pfaffen-
weiler, Schwabenmatten 3, 
07664 600900 

Samstag, 30.1.2021 
Katharina-Barbara-Apotheke 
Sulzburg, Hauptstr. 48, 
07634 8228
Die Rhein-Apotheke Neuenburg, 
Schlüsselstr. 4, 07631 7710 

Sonntag, 31.1.2021 
Rats-Apotheke 
Bad Krozingen, 
Lammplatz 11, 07633 3790 

Montag, 1.2.2021 
Hardt-Apotheke Hartheim, 
Schwarzwaldstraße 16 a, 
07633 13355
Markgrafenapotheke 
Badenweiler, Waldweg 2, 
07632 376 

Dienstag, 2.2.2021 
Apotheke am Bahnhof 
Bad Krozingen, Bahnhofstraße 6, 
07633 4747 

Mittwoch, 3.2.2021 
Linden-Apotheke Buggingen, 
Breitenweg 10 a, 07631 3978
Tuniberg-Apotheke 
Munzingen, 
St. Erentrudisstraße 22, 
07664 3205 

Donnerstag, 4.2.2021 
Breisgau-Apotheke Kirchhofen, 
Staufener Straße 1, 07633 5393
Flora-Apotheke Müllheim, 
Hauptstr. 123, 07631 36340 

Freitag, 5.2.2021 
Schwarzwald-Apotheke 
Bad Krozingen, 
St. Ulrich-Straße 2, 07633 4105

SOZIALE DIENSTE

Sozialstation Mittlerer Breisgau und 
Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörige 

Prälat-Stiefvater-Weg 3, 
79238 Ehrenkirchen 
Verwaltung, Tel.: 07633 9533-0, 
Fax.: 07633 953390
Geschäftsführung: Frau Meister, 
Tel.: 07633 953310 
Pflegedienstleitung: Frau Löbbert,
Beratungsstelle, Frau Ostrowski, 
Tel.: 07633/953320
Vermittlung Hausnotruf, 
Tel.: 07633 9533-0
Vermittlung Essen auf Rädern und Mobiler 
Sozialdienst, Tel.: 07633 9533-0 
  
Altenpflegeheim Prälat-Stiefvater-Haus 

Prälat-Stiefvater-Weg 2, 
79238 Ehrenkirchen 
Einrichtungsleitung Detlef Bohe 
Pflegedienstleitung: Annemarie Kanzler 
Tel.: 07633 93390, Fax.: 07633 9339599 

Öffnungszeiten Tafelladen Bad Krozingen, 
Bahnhofstr. 4b
Montag, Mittwoch, 
Freitag von  13:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Dienstag, Freitag von  11:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Samstag von  11:00 Uhr bis 12:30 Uhr
>>  Abstandsregeln und das Tragen einer 

Mund-Nasenbedeckung ist Pflicht!
>>  Bitte kommen Sie zu Ihren bekannten Ein-

kaufszeiten und nicht früher! 
>> Der Kleiderladen ist geschlossen! 
  
Unser Tafelladen Staufen, Kapuzinerhof – 
wird aufgrund der angespannten Coronasitu-
ation ab dem 22.01.2021 geschlossen – für 
unsere Kunden in Staufen bieten wir einen 
Lieferservice an.
Letzter Verkauf am Mittwoch, 20.01.2021 von 
14:30 Uhr bis 15:00 Uhr 
 

Dorfhelferinnenstation

Einsatzleiterin: 
Frau Chr. Kübek, Tel.: 07633 925555 
Dorfhelferin: 
Frau Bender, Frau Hartmann, Frau Leber, 
Frau Frasch 

APOTHEKENBEREITSCHAFTSDIENSTE

An den Wochenenden und Feiertagen sowie 
zu den sprechstundenfreien Zeiten stehen 
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihren 
Pantientinnen und Patienten für die Notfall-
versorgung zur Verfügung. Bitte wählen Sie 
für den ärztlichen Notdienst die Rufnummer

 116 117 

Über die Leitstelle wird Ihnen ein dienstha-
bender Arzt vermittelt, sofern der eigene 
Hausarzt oder behandelnde Facharzt nicht 
erreichbar ist.   

Akut lebensbedrohliche Notfälle werden 
weiterhin vom Rettungsdienst versorgt, der 
wie gewohnt unter der Rufnummer 112  zu 
erreichen ist. 

  
Notfallpraxen
Informationen zu Öffnungszeiten und 
Anschrift der jeweiligen Notfallpraxis finden 
Sie unter 
https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/ 

NOTFALLDIENST DER ÄRZTE
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Mehr Photovoltaik auf Ehrenkirchens Dächer 
Eine Kampagne der Gemeinde sorgt für kostenfreie Bera-
tungsangebote 
  
Die Nutzung selbst produzierten Sonnenstroms senkt 
nicht nur die persönliche Stromrechnung, sondern ent-
lastet auch das Klima. Aus diesem Grund möchte die 
Gemeinde Ehrenkirchen ihren Bürgerinnen und Bürgern 
den Weg zur eigenen Photovoltaik-Anlage ebnen. Inter-
essierte können sich kostenfrei im Rathaus oder per Te-
lefon von unabhängigen Fachleuten ganz individuell zum 
Thema Sonnenstrom beraten lassen. Für erste Basis-In-
formationen, lädt die Gemeinde ihre Bürgerinnen und 
Bürger am 10. Februar 2021, von 19 bis 21 Uhr, zu einer 
Auftaktveranstaltung im Onlineformat ein.  

PV auf Bürgerdächern wird unterstützt 
Das Photovoltaik-Netzwerk sorgt schon seit Jahren in ganz 
Baden-Württemberg für eine steigende Anzahl an Solar-
anlagen auf den Dächern. Nun zieht die Kampagne auch 
in Ehrenkirchen ein. „Der Ausbau von Photovoltaik (PV) ist 
Teil unseres Klimaschutzkonzeptes“, erklärt Thomas Breig, 
Bürgermeister von Ehrenkirchen. „Allerdings ist es wichtig, 
nicht nur kommunale Dächer mit PV-Modulen zu bestücken. 
Deshalb bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern bei der 
Planung und Umsetzung eigener Anlagen so viel Unterstüt-
zung wie nötig“. 

Beratungsangebote 
Die Gemeinde hat die Energieagentur Regio Freiburg damit 
beauftragt, die Kampagne im Jahr 2021 durchzuführen. Doch 
die Nachfrage ist jetzt schon groß. Bereits einen Monat nach 
Beauftragung war das Angebot der 20 Vor-Ort-Beratungen im 
Rathaus ausgebucht. Zusätzlich gibt es eine Beratungshotline 
und Beratungsnachmittage im Rathaus. 

Solarstrom ist günstiger als Netzstrom 
Das Angebot richtet sich nicht nur an Hausbesitzer*innen mit 
konkreten Vorhaben. Auch erste Fragen zur Umsetzbarkeit 
oder Wirtschaftlichkeit von PV auf dem eigenen Dach werden 
beantwortet. „Wichtig ist dabei, zunächst das Dachpotenzi-
al zu ermitteln“, sagt Laura Meiser, die seitens der Energie-
agentur Regio Freiburg die Kampagne betreut. Ihrer Meinung 
nach sei das Thema für alle von Interesse, die ein Dach be-
sitzen. „Denn PV-Strom ist nicht nur günstiger als Netzstrom. 
Der Überschuss wird ins öffentliche Netz eingespeist und 
vergütet.“. 

Auftakt am 10. Februar im Online-Format 
Zur Einstimmung mit allgemeinen Informationen wird am 10. 
Februar eine Auftaktveranstaltung stattfi nden. Im Weiteren 
ist eine Veranstaltungsreihe mit drei Themengebieten zur 
Photovoltaik geplant. Welche Inhalte darin behandelt werden, 
richtet sich nach dem Bedarf. Interessierte aus Ehrenkirchen 
können online und bei der Auftaktveranstaltung über das ge-
wünschte Programm abstimmen. Die Anmeldung für die In-
formationsveranstaltung unter 0761/ 79177-238 oder online 
www.eveeno.com/125021655. 

Die Beratungstermine sind über 
www.eveeno.com/334028043 oder über die Homepage der 
Gemeinde www.ehrenkirchen.de/photovoltaikkampagne/ 
möglich. 

Kontakt für Fragen: 
Frau Mandel  Tel. 07633/ 804-37. 

Mobile Jugendsozialarbeit
Aktuelle Informationen gibt es auf Instagramm: 
jura_eki 

Bei Fragen oder Problemen bin ich für euch er-
reichbar unter: 0176 41049381 
 

 
 

Grundsätzlich sind die Mitarbeiter auch in Corona-Zeiten im 
Rathaus wie bisher erreichbar. 

Nach vorheriger Terminvereinbarung sind wir von Montag bis 
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und Montag und Donnerstag 
von 14.00 bis 18.00 Uhr für Sie zu sprechen. 

Das Team Bürgerbüro erreichen Sie zur Terminvereinbarung 
wie folgt 
Martinelli, Lisa - Tel. 07633/80422
 lisa.martinelli@ehrenkirchen.de 

Kühlwein, Ute - Tel. 07633/80421
 ute.kuehlwein@ehrenkirchen.de 

Kindel, Melanie - Tel. 07633/80423
 melanie.kindel@ehrenkirchen.de 

Die Haupteingangstüre ist geöffnet, an der Zwischentüre klin-
geln Sie bitte bei „Bürgerbüro“. Gerne kümmern wir uns um 
für Ihre Anliegen und sind für Sie da. 

Bitte tragen Sie im Rathaus und in allen öffentlichen Einrich-
tungen einen medizinischen  Mund-Nasen-Schutz. 
Vielen Dank! 

Die Ortsverwaltungen bleiben weiter geschlossen. 

Dienstbetrieb im Rathaus

Forum Eine Welt Ehrenkirchen 
gut zu wissen – 
  

die Qualitätszeichen garantieren, dass die ge-
kennzeichneten Waren nach strengen Richtlinien 
produziert werden.  
Das Siegel steht für fair gehandelte Produkte und 
mehr als 1,2 Millionen Kleinbauern und Arbeiter in 
mehr als 60 Ländern profi tieren davon!   

 
Falls Sie etwas brauchen, können Sie sich bei R. Mattes 
Tel. 07633-981972 melden, wir bringen es Ihnen gerne nach 
Hause. 

 Redaktionsschlussänderung
Wegen des „Schmotzige Dunschtig“ wird der Redak-
tionsschluss für die Woche 6 wie folgt geändert:

Montag, 08.02.2021, 10.00 Uhr.
Wir bitten um Beachtung, später eingehende Beiträge 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
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Die OEKOGENO hat den Verkauf der Eigentumswohnungen 
im Wohnquartier Zwischendörfer in Ehrenkirchen bei Frei-
burg gestartet. 24 Wohnungen von 2 bis 4 Zimmer mit ca. 62 
m2 bis ca. 117 m2 können ab sofort erworben werden. 
In dem Wohnquartier entstehen insgesamt 55 Wohnungen, 24 
davon sind Eigentumswohnungen, 31 sind genossenschaftliche 
Mietwohnungen.
 
Die hochwertig ausgestatteten Eigentumswohnungen befinden 
sich in drei Gebäuden mit jeweils drei Stockwerken und sind 
voraussichtlich im Sommer 2022 bezugsfertig. Die Wohnungen 
haben zwischen 2 und 4 Zimmer und eine Wohnfläche zwischen 
ca. 62 m2 und ca. 117 m2. Die Preise pro Quadratmeter liegen 
zwischen 5.200 € und 5.350 €.
 
„Wir suchen Käufer*innen der Wohnungen, die von unserem 
sozial-ökologischen Konzept überzeugt sind“, so Rainer Schü-
le, Vorstand der OEKOGENO. „Denn bei uns steht die Gemein-
schaft im Mittelpunkt. Wir werden zahlreiche Begegnungsflächen 
einrichten, die die Bewohner*innen der Eigentumswohnungen 
nutzen können, wie einen Quartiersplatz, Grünflächen und Kin-
derspielzonen. Zusätzlich wird es in den genossenschaftlich or-
ganisierten Häusern Sonderwohnformen für Menschen mit Han-
dicaps und einen Gemeinschaftsraum geben.“
 
Wie bei allen Wohnprojekten der OEKOGENO spielt das The-
ma Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle – mit einem eigenen Mo-
bilitätskonzept, einer Nahwärmeversorgung und einem Mie-
terstrommodell mit Blockheizkraftwerk und Photovoltaik. Alle 

Häuser werden in Holzbauweise im energieeffizienten KfW40 
plus-Standard errichtet.
 
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Wohnungen finden 
Sie unter www.oekogeno.de/ehrenkirchen. Interessent*innen 
können sich bei unserem Vertriebspartner Markus König per 
E-Mail unter info@koenig-gmbh.de oder telefonisch unter 0177-
5888306 melden.
 
Die Vermarktung der 31 genossenschaftlichen Wohnungen im 
Wohnquartier wird ebenfalls in den kommenden Wochen star-
ten. Die Fertigstellung erfolgt hier voraussichtlich ebenfalls im 
Sommer 2022.  
 

OEKOGENO startet Verkauf der Eigentumswohnungen  
im Quartier „Zwischendörfer“ in Ehrenkirchen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, dass es in Ehren-
kirchen eine Streupflichtsatzung gibt. 
  
Auszug aus der Streupflichtsatzung: 

S A  T Z  U  N  G 
über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 

Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege (Streupflichtsatzung) 

Aufgrund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Würt-
temberg und § 4 der Ge  meindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 14. November 2006 fol  gende 
Satzung beschlossen: 
  

§ 1 
Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht

1. Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der geschlosse-
nen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten die Geh-
wege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nach Maß  
gabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu 
räumen sowie bei Schnee  und Eisglätte zu bestreuen.

2. Für Grundstücke der Gemeinde, die nicht überwiegend 
Wohnzwecken dienen verbleibt es bei der gesetzlichen Re-
gelung (§ 41 Abs. 1 Satz 1 Straßengesetz) .

3. Für Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Ver-
kehrs und von Straßenbahnen gelten die Verpflichtungen 
nach dieser Satzung insoweit, als auf den ihren Zwecken 
dienen  den Grundstücken Gebäude stehen, die einen un-

mittelbaren Zugang zu der Straße haben oder es sich um 
Grundstücke handelt, die nicht unmittelbar dem öffentlichen 
Verkehr dienen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 Straßengesetz). Die Ver-
pflichtungen nach dieser Satzung gelten nicht für die Eigen-
tümer des Bettes öffentlicher Gewässer (§ 41 Abs. 3 Satz 1 
Straßengesetz) .

 
  

§ 2 
Verpflichtete

1. Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentü-
mer und Besitzer (zum  Bei  spiel Mieter und Pächter) von 
Grundstücken, die an einer Straße liegen oder von ihr eine 
Zufahrt oder einen Zugang haben (§ 15 Abs . 1 Straßenge-
setz) . Als Straßenanlieger gelten auch die Eigentümer und 
Besitzer solcher Grundstücke, die von der Straße durch eine 
im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der Straßen-
baulast stehende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn 
der Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht 
mehr als 1O Meter, bei besonders breiten Straßen nicht 
mehr als die Hälfte der Straßenbreite beträgt (§ 41 Abs. 6 
Straßengesetz) .

2. Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger für die-
selbe Fläche verpflichtet, be  steht eine gesamtschuldneri-
sche Verantwortung; sie haben durch geeignete Maßnah-
men sicherzustellen, dass die ihnen obliegenden Pflichten 
ordnungsgemäß erfüllt werden.

3. Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlie-
ger verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft.

AMTLICHE
BEKANNTMACHUNGEN
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§ 3 
Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht

1. Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem öffentlichen 
Fußgängerverkehr gewid  meten Flächen, die Bestandteil ei-
ner öffentlichen Straße sind.

2. Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, falls 
Gehwege auf keiner Stra  ßenseite vorhanden sind, Flächen 
in einer Breite von 1,20 Metern.

3. Entsprechende Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen 
sind an deren Rand liegende Flächen in einer Breite von 
1,20 Metern. Erstrecken sich Parkflächen, Bänke, Pflanzun-
gen u. Ä. nahezu bis zur Grundstücksgrenze, ist der Stra-
ßenanlieger für eine Satz 1 entspre  chend breite Fläche 
entlang dieser Einrichtungen verpflichtet.

4. Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemeinsa-
men Benutzung von Radfahrern und Fußgängern gewidme-
ten und durch Verkehrszeichen gekennzeichnete Flächen.

5. Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sons-
tige Fußwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr 
gewidmeten Flächen, die nicht Bestandteil einer anderen 
öffentlichen Straße sind.

6. Bei Grundstücken, die von einer Straße eine Zufahrt oder 
einen Zugang haben, erstre  cken sicildie nach dieser Sat-
zung zu erfüllenden Pflichten auf den Gehweg bzw. die wei-
te  ren in Abs. 2 bis 5 genannten Flächen an dem der Straße 
nächst gelegenen Grundstück, über das die Zufahrt oder 
der Zugang erfolgt.

 
  

§ 4 
Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten

1. Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung 
von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Reinigungs-
pflicht bestimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs 
und der öffentlichen Ordnung. Die Reinigung erstreckt sich 
räumlich auch auf die unbefestigten Flä  chen um die im Geh-
wegbereich stehenden Straßenbäume und die zwischen 
Gehweg und Straße angeordneten Parkplätze

2. Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Bespren-
gen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Um-
stände (zum Beispiel Frostgefahr) entgegenstehen.

3. Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt werden. Der 
Kehricht ist sofort zu beseiti  gen. Er darf weder dem Nachbar 
zugeführt noch in die Straßenrinne oder andere Entwässe  
rungsanlagen oder offene Abzugsgräben geschüttet werden.

 
  

§ 5 
Umfang des Schneeräumens

1. Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, 
sind auf solche Breite von Schnee oder auftauendem Eis 
zu räumen, dass Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
gewährleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr 
möglich ist; sie sind in der Regel mindestens auf 1,00 Meter 
Breite zu räumen. Bei Fußwegen besteht diese Verpflichtung 
für die Mitte des Fußweges.

2. Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem 
restlichen Teil der Fläche, für die die Straßenanlieger ver-
pflichtet sind, soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Ran-
de der Fahrbahn bzw. am Rande der in § 3 Abs . 2 bis 6 ge-
nannten Flächen anzuhäufen . Nach Eintreten von Tauwetter 
sind die Straßenrinnen und die Straßeneinläufe so freizuma-
chen, dass das Schmelzwasser abziehen kann.

3. Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen 
vor den Grundstücken müs  sen so aufeinander abgestimmt 
sein, dass eine durchgehende Benutzbarkeit der Flächen ge-
währleistet ist. Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur 
Fahrbahn in einer Breite von mindestens 1 Meter zu räumen.

4. Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden. Ge-
räumter Schnee oder auftau  endes Eis darf dem Nachbarn 
nicht zugeführt werden.

5. An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schul-
busse müssen im Rahmen des § 5 Abs. 1 die Gehwege bis 
zur Bordsteinkante bei Glätte so bestreut und von Schnee 
freigehalten werden, dass ein gefahrloses Ein- und Ausstei-
gen durch eine der Türen der Verkehrsmittel und ein Zu- bzw. 
Abgang zur Wartehalle, falls vorhanden, gewährleistet ist.

  
§ 6 

Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
1. Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die 

Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen sowie 
die Zugänge zur Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, dass 
sie von Fußgängern bei Beachtung der nach den Umstän-
den gebotenen Sorgfalt möglichst gefahrlos benützt werden 
können. Die Streupflicht erstreckt sich auf die nach § 5 Abs 
. 1 zu räumende Fläche.

2. Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt 
oder Asche zu verwenden .

3. Der Einsatz von Auftausalzen und anderen Mitteln, die sich 
umweltschädlich auswirken können, ist so gering wie mög-
lich zu halten (§ 41 Abs. 1 Straßengesetz) . 

4. § 5 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend.
 

§ 7 
Zeiten für das Schneeräumen und das  
Beseitigen von Schnee- und Eisglätte 

Die Gehwege müssen von montags bis freitags bis 7:00 Uhr, 
samstags bis 8:00 Uhr und sonn- und feiertags bis 8:30 Uhr ge-
räumt und gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee 
fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Be-
darf auch wieder  holt, zu räumen und zu streuen. Diese Pflicht 
endet um 20:00 Uhr. 

Die komplette Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlie-
ger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 
(Streupflichtsatzung) finden Sie auf der Homepage der Gemein-
de unter: https://www.ehrenkirchen.de/rathaus-info/ortsrecht , 
Stichpunkt Bau-, Wohnungswesen, Verkehr 

 
 

Gemeindebücherei 
Die Gemeindebücherei 

ist coronabedingt weiterhin geschlossen. 
 
 

Informationen zur Rentenberatung 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind momentan die Präsenzbe-
ratungen der Deutschen Rentenversicherung Baden Württem-
berg in Freiburg nur nach Terminvereinbarung möglich. 
Es finden jedoch weiterhin die telefonischen Beratungen statt. 
Hierfür steht folgende Rufnummer zur Verfügung: 
Telefon 0761 207070 
Daneben stehen auch die umfangreichen Online- Dienste zur 
Verfügung. So ist es zum Beispiel möglich Rentenanträge elek-
tronisch über den online-DiensteServices  zu stellen, einen 
Versicherungsverlauf anzufordern oder verschiedene Online 
Rechner zu nutzen.  
Für Rentenanträge die dringend gestellt werden müssen , steht 
Ihnen Herr Krix von der Rentenversicherung weiterhin im Rat-
haus zur Verfügung. 
 Termine im Februar: 4 und 18 
Wenden Sie sich bitte zur Terminabsprache an das Rathaus in 
Ehrenkirchen unter den folgenden Rufnummern: 
Telefon 07633/804 -21 Frau Kühlwein, 804-22 Frau Martinelli, 
804-23 Frau Kindel 
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Hilfe von Haus zu Haus

„Lebensqualität durch Nähe“
Ihre Nachbarschaftshilfe an der Oberen Möhlin 
  
Unser Angebot für Sie: 
Unbürokratische Hilfen z.B.
•	 Entlastung und Unterstützung bei der Betreuung Ihrer Ange-

hörigen, damit Sie etwas freie Zeit für Sich haben
•	 Bei der Begleitung zum Arzt oder beim Spaziergang
•	 Beim Einkaufen 
  
Gerne beraten wir Sie: Die, Mi und Frei von 9 -12 Uhr  
Telefon: 07633 / 4065813 
  
Sie können auch eine E-Mail senden an: hilfe@obere-moehlin.de 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.obere-moehlin.de 
  
 

SOS Hilfe für Familien e. V.

BRAUCHEN SIE HILFE? 
Oder haben Sie guterhaltene Baby-/Kinderkleidung zu  
 verschenken – oder möchten sich ehrenamtlich engagieren? 
  
Dann treten Sie mit uns in Kontakt: 
www. sos-hilfefuerfamilien.de  

 

KINDERBETREUUNG

Osterferienbetreuung 2021   
Liebe Eltern,   
die Gemeinde möchte auch in diesem Jahr in den Osterferien 
eine Ferienbetreuung für Grundschulkinder, deren Eltern eine 
Betreuung benötigen,  anbieten. 
Zeitraum Osterferien: 06. bis 9. April 2021 
Betreuungszeit: 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
Ort: Grundschule in Ehrenstetten 
Kosten: 44,00 € pro Kind (4 Tage à 11,00 €) 
Für das Zustandekommen der Ferienbetreuungen setzen wir die 
Teilnahme von mindestens zehn Kindern voraus. Die Kapazität 
der Betreuungsplätze ist jedoch begrenzt und liegt voraussicht-
lich bei 30 Kindern. 
  
Für den Fall, dass sich die Situation durch Corona bis dahin 
noch nicht geändert hat und es nur eine Notbetreuung in der 
Schule gibt, ist eine Anmeldung für die Osterferienbetreu-
ung auch nur für Kinder möglich, welche die Notbetreuung 
in der Schule in Anspruch nehmen. Eine Trennung der Kin-
der/Gruppe ist in dieser Zeit nicht möglich! 
  
Ihre Kinder können Sie ab dem 31.01.2021 unter folgender Inter-
netseite anmelden (Eltern-Portal): 
http://www.unser-ferienprogramm.de/ehrenkirchen 
  
Auch werden wir wieder eine Sommer- und Herbstferienbetreu-
ung anbieten. Weitere Infos werden noch folgen! 
  
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an Frau Braunsdorf: 
07633/804-17 wenden! 

SCHULEN

Gemeinschaftsschule Ehrenkirchen

Anmeldetermine an der Jengerschule für Klasse 5   
Liebe Eltern, 
Corona lässt es leider nicht zu, dass wir einen „Tag der offe-
nen Tür“ oder Schulhausbegehungen anbieten können. Somit 
können Sie sich und Ihre Kinder leider nicht mit einem Rund-
gang durchs Schulhaus einen Überblick über unsere Schule 
verschaffen. Zur Information steht Ihnen auf der Homepage ein 
kleiner Videofilm (Startseite oben rechts) und unter dem But-
ton Gemeinschaftsschule (Reiter Informationen) Wissenswertes 
zur Arbeitsweise an der Jengerschule zur Verfügung. Selbstver-
ständlich können wir Ihnen bei Fragen oder Anliegen telefonisch 
Auskunft geben.   
Anmelden können Sie Ihr Kind per Post (ggf. Briefumschlag in 
den Briefkasten -> Seiteneingang Schulneubau in der Albertstra-
ße 13) oder im Sekretariat der Jengerschule am 
  
Mittwoch, 10.3.2021 von 9 - 12 Uhr 
und von 14 - 16 Uhr sowie am 
Donnerstag, 11.3.2021 von 9 - 12 Uhr. 
  
Bitte denken Sie bei der Anmeldung an die Grundschulempfeh-
lung (Original), den Nachweis Masernimpfung (Impfheft) und 
bringen Sie vom Kind eine Geburtsurkunde oder einen Ausweis 
(Kopie) mit. 
Das Anmeldeformular sowie die Seite 2 (Einwilligung Veröffent-
lichung personenbezogener Daten) finden Sie im auf unserer 
Homepage www.jengerschule.de 
  
gez. Gerd Günther, Rektor  
 

 

FLÜCHTLINGE

Sprechstunde Asyl  
Valerie Grußeck und Faouzi Saidani sind zuständig für die indi-
viduelle Beratung und Begleitung von Geflüchteten in der An-
schlussunterbringung in Ehrenkirchen sowie für die Begleitung 
des Helferkreises und der Pat*innen. Die Sprechstunden finden 
montags von 14.00 – 16.00 Uhr und mittwochs von 10.00 – 12.00 
Uhr im Erdgeschoss des Rathauses in Ehrenkirchen statt. Termi-
ne außerhalb der Sprechstunde sind nach Vereinbarung mög-
lich. Die Kontaktdaten sind: Valerie.Grusseck@caritas-bh.de / 
Faouzi.Saidani@caritas-bh.de und Tel.: 07664 961 30 83. Bitte 
vereinbaren Sie einen Termin.  
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FUNDSACHEN

Beim Bürgermeisteramt Ehrenkirchen wurden folgende Fundsa-
chen abgegeben:   
•	 Pulsuhr schwarz (Decathlon) 
•	 Fahrradschlüssel mit grünem Band (mobilcom) 
•	 Einzelner Schlüssel mit Anhänger Küche 
•	 Schlüsselring mit Metallanhänger Teddybär 
•	 Braunes Schlüsselmäppchen verschiedene Schlüssel  
•	 Schlüsselring Autoschlüssel Peugeot und  Hausschlüssel 
  
Diese können Sie, nach telefonischer Vereinbarung 
(Tel.07633/804-0) zu unseren Öffnungszeiten im Rathaus Ehren-
kirchen, Zimmer 0.3 bei Frau Kühlwein abholen.  
 
 

UMWELT

Arzneimittel richtig 
entsorgen 
Medikamente gehören nicht in 
die Toilette   
Viele Menschen schütten ihre ab-
gelaufenen oder nicht verbrauchten 
Medikamente in die Toilette oder in 
den Ausguss des Spülbeckens – 
bei flüssigen Arzneimitteln tut das 
Umfragen zufolge fast jeder Zweite. 

Die Kläranlagen in Deutschland sind technisch hervorragend 
ausgerüstet. Allerdings können sie nicht alle Inhaltsstoffe von 
Medikamenten aus dem Abwasser filtern. Einige Wirkstoffe von 
Medikamenten wurden in den letzten Jahren in Oberflächenge-
wässern wie Bächen, Flüssen oder Seen festgestellt. Jede Tab-
lette oder jeder Tropfen Arznei, die nicht ins Abwasser gelangen, 
entlasten unsere Umwelt erheblich. 
  
Medikamente können auf drei verschiedene Arten entsorgt 
werden:   
1. im Restmüll, er wird vollständig verbrannt. 
2. bei Apotheken, falls diese diesen Service anbieten. 
3. bei Schadstoffsammelstellen. 
  

 

VERSCHIEDENES

Prälat Stiefvater-Haus

1. Corona-Impfung im Prälat-Stiefvater-Haus 
Am 20.01.21 hat erste von zwei Corona-Schutzimpfungen statt-
gefunden. Schon im Dezember 2020 wurden die Angehörigen 
und Betreuer über die möglichen Impfungen im Januar durch die 
Einrichtung informiert. Die notwendigen Aufklärungen mussten 
durchgeführt und entsprechend dokumentiert werden. Auf An-
frage erklärten sich die Praxisteams von Dr. Rabbenstein (Boll-
schweil), Dr. Schunicht (Ehrenkirchen), Dr. Strosing (Sölden) 
und Dr. Günter (Pfaffenweiler) sofort bereit, diese Aufgabe ne-
ben ihren normalen Praxisabläufen zu übernehmen. Vielen Dank 
an die Teams für ihren Einsatz. 

Am Impftag übernahmen Dr. Rabbenstein und Dr. Schunicht mit 
ihren jeweiligen Praxisteams in Kooperation mit dem Impfteam 
aus Freiburg die 128 Injektionen bei Bewohner*innen und Mit-
arbeitenden. Auch hierfür noch einmal ein „Dankeschön“ den 
beiden hilfsbereiten Praxisteams! 

Zum Schluss die gute Nachricht: Alle Bewohner*innen und Mit-
arbeitenden habe die 1. Impfung ohne weitere Nach-und Neben-
wirkungen gut überstanden und sehen nun der 2. Impfung recht 
entspannt entgegen. 

 

Tauschring Ehrenkirchen

Weitere Informationen erhalten Sie unter 07633-9886534 oder
www.tauschring-markgraeflerland.de und
www.tauschring-ehrenkirchen.de 
    
 

KIRCHENNACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde Batzenberg  
Obere Möhlin

Pfarrer Lukas Wehrle
Herrenstr. 2, 79238 Ehrenkirchen, 
Tel.: 07633 94249-10, Fax: 07633 94249-19
Pfarrbüro Öffnungszeiten:
Montag: 10 - 12 Uhr, Dienstag: 15 - 17 Uhr
Freitag: 10 - 12 Uhr
Homepage: www.kath-bom.de

Ehrenstetten, St. Georg 
Sonntag, 31.1. 
10:30 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 2.2. 
19:00 Uhr Hl. Messe 
(Kerzenweihe und Blasiussegen)   
  
Kirchhofen, Mariä Himmelfahrt 
Freitag, 29.1. 
18:00 Uhr Anbetung 
19:00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Samstag, 30.1. 
18:30 Uhr Vorabendmesse 
Sonntag, 31.1. 
 9:00 Uhr Hl. Messe 
Montag, 1.2. 
19:00 Uhr Hl. Messe (Kerzenweihe) 
Freitag, 5.2. 
18:00 Uhr Anbetung 
19:00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Samstag, 6.2. 
18:30 Uhr Vorabendmesse 
Sonntag, 7.2. 
 9:00 Uhr Hl. Messe     
  
Norsingen, St. Gallus 
Dienstag, 2.2. 
19:00 Uhr Hl. Messe 
(Kerzenweihe und Blasiussegen)   
  
Ausführlichere Informationen zu weiteren Gottesdiensten 
und allen Veranstaltungen der SE finden Sie auf der Home-
page (www.kath-bom.de)  oder im Pfarrbrief. 
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Evangelische Kirchengemeinde 
Ehrenkirchen-Bollschweil

Evangelisches Pfarramt
Jengerstsraße 9 - 79238 Ehrenkirchen
Pfarrer Fritz Breisacher
Telefon: 07633 7020 Telefax: 07633 500579
E-Mail: info@ekeb.de Internet: www.ekeb.de

Sonntag, 31. Januar 2021 (Letzter Sonntag nach Epiphanias)
10.00 Uhr Gottesdienst, vertreten durch Herrn Carsten Ja-
cknau
Wir bitten nach Möglichkeit um Anmeldung auf https://ekeb.
church-events.de 
Das erleichtert uns die Organisation sehr. Falls Sie sich nicht 
online anmelden können, ist es natürlich dennoch möglich, den 
Gottesdienst zu besuchen. 

Samstag, 06. Februar 2021
10.00 Uhr Konfitag (digital)
 
Sonntag, 07. Februar 2021 (Sexagesimae)
10.00 Uhr Gottesdienst
Wir bitten nach Möglichkeit um Anmeldung auf https://ekeb.
church-events.de 
Das erleichtert uns die Organisation sehr. Falls Sie sich nicht 
online anmelden können, ist es natürlich dennoch möglich, den 
Gottesdienst zu besuchen. 
 
Das biblische Motto für die kommende Woche:
Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint 
über dir. Jesaja 60,2 
Liebe Grüße aus dem evangelischen Pfarrhaus,
Ihr Pfarrer Fritz Breisacher 
   
 

PARTEIEN

SPD Ortsverein Ehrenkirchen

Nahverkehrsplan 2021   

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
  
in den nächsten Wochen soll ein neuer Nahverkehrsplan für un-
sere Region verabschiedet werden (Näheres siehe letztes Ge-
meindeblatt oder unter www.zrf.de). Mit diesem Plan werden die 
Weichen für den ÖPNV der Zukunft gestellt. Deshalb ist es ext-
rem wichtig, dass Sie sich mit Ihren Anliegen und Ideen einbrin-
gen, damit Ehrenkirchen mit allen Ortsteilen in Zukunft optimal 
versorgt wird. 

Sie können Ihre Anregungen direkt bei der Gemeinde einbringen 
oder sich auch gerne telefonisch oder per Mail an Ihren Gemein-
derat Bernhard Stehlin wenden, Tel. 07633/801621 oder 
b.stehlin@posteo.de. 

Wir werden Ihre Ideen dann bündeln und der Gemeinde für ihre 
Stellungnahme vorlegen. 
Uns ist es ein großes Anliegen, dass das Angebot vor allem zu 
Schulzeiten ausgeweitet wird und die Ortsteile nicht abgehängt 
werden. 
  
Ihre SPD im Gemeinderat Ehrenkirchen 

VEREINE

Narrenzunft Ölberggeister  
Ehrenstetten

+++ VERKAUFSSTART EHRENSTETTER NARRENBLÄTTLE +++
 
Liebe Freunde der Ehrenstetter Fasnet,
leider kann unsere Fasnet in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
stattfinden. Trotzdem freuen wir uns sehr darüber, Euch unser 
Ehrenstetter Narrenblättle zu präsentieren!
Neben vielen lustigen Geschichten aus dem Dorfalltag, aus den 
Vereinen und von der Ehrenstetter Fasnet erwarten Euch au-
ßerdem ein Grußwort von Bürgermeister Thomas Breig, zwei 
Ehrenstetten-Rätsel mit großem Gewinnspiel, witzige Werbean-
zeigen, Gastbeiträge von den Nodeschrottlern und der Feuer-
wehr- und Winzerkapelle und vieles mehr!
Erwerben könnt Ihr das Narrenblättle ab dem 09.02.2021 für nur 
2 Euro im Ehrenstetter Milchhäusle, im Gasthaus Löwen und im 
Schreibwaren Tessmann. Außerdem wird es am Fasnets-Sam-
schdig und Sundig (13. und 14. Februar) von 08:00-12:30 Uhr 
einen Verkaufsstand auf dem Wentzingerplatz geben.
Gerne bringen wir Euch das Narrenblättle auch nach Hause. 
Hierzu meldet Ihr Euch bitte vorab per Mail an ehrenstetter-nar-
renblaettle@gmx.de oder per Telefon an 0176 81797518.
Das Ehrenstetter Narrenblättle wartet darauf, von Euch gelesen 
zu werden!
 
Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns durch den Kauf des Narren-
blättles unterstützen würdet. Außerdem bedanken wir uns ganz 
herzlich bei allen Ideengebern und den vielen kreativen Werbe-
treibenden!
 
Eure Ölberggeister Ehrenstetten e.V.
 

Rad- und Motorsportverein  
„Edeltanne“ Ehrenkirchen im ADAC

Verschiebung Mitgliederversammlung 2021 
Liebe Mitglieder, 
leider kann aufgrund der Covid19 Maßnahmen unsere reguläre 
Mitgliederversammlung nicht im Februar stattfinden.
Sobald es wieder möglich sein wird, die Mitgliederversammlung 
abzuhalten, werden wir euch informieren. Bleibt gesund!
Die Vorstandschaft 
 

ALLGEMEINES

Gertrud Luckner Gewerbeschule Freiburg 
Abitur, Fachhochschulreife, Mittlerer Bildungsabschluss in 
verkürzter Zeit 
an der Berufsoberschule der Gertrud-Luckner-Gewerbe-
schule Freiburg 
Die Berufsoberschule bietet als staatliche Schule des „Zweiten 
Bildungsweges“ jungen Menschen mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung oder langjähriger Arbeitserfahrung die Möglichkeit, 
verschiedene Schulabschlüsse in verkürzter Zeit zu erreichen: 
Abitur (2-jährig), Fachhochschulreife (1-Jährig), Mittlerer Bil-
dungsabschluss (1-jährig). Alle drei Schularten werden BAföG- 
gefördert. Es fallen keine Schulgebühren an. 

Ende des redaktionellen Teils
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Auf der Cowboyranch
1.  Womit arbeiten Cowboys auf einer Ranch 

manchmal? Wenn du das Bilderrätsel löst, erfährst 
du es.

2.  Auf der Ranch haben sich vier „Bewohner“ versteckt, 
die hier nicht hingehören. Kannst du sie finden?

3.  Im Bild kannst du verschiedene Zahlen finden. 
Zähle sie zusammen und du erfährst, wie viele 
Rinder auf der Ranch leben.

4.  Welchen Weg muss das Kalb neh-
men, um nach Hause zu kommen? 
Sammle unterwegs alle Buchstaben ein, 
dann erfährst du den Namen des Cowboys.



Ein herzliches 

„Danke”
für die vielen Glückwünsche 

und Aufmerksamkeiten zu meinem 

90. Geburtstag. 

Amanda Binninger 

Wohnung/kleines Haus gesucht  
Wohnung im EG oder kleines Häuschen, mit Garten, 

zur Miete oder Kauf (gerne Renovierung).
Thomas Kunze  •  0176 577 539 97 





SUCHE GARTENGRUNDSTÜCK,
OBSTBAUMWIESE

zum Kaufen in Ehrenkirchen, Staufen, 
Ebringen und Umgebung.

Tel. 0761 / 69 65 50 73 (AB vorhanden)

Suche dringend ein Bauplatz 
für Industriehalle oder Übernahme  

durch einen Brandschaden suche ich dringend Räumlichkeiten. 
Toni Fucci, Tel. 0170 3238711 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Unsere [ Aktion für Sie
Starten Sie mit unserer beliebtesten Aktion ins neue Jahr. 

4 + 2 = 6 Anzeigen oder
3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 11. Januar 2021 (KW2) bis 14. März 2021 (KW 10).

ZUSAMMEN KÖNNEN 
WIR ES SCHAFFEN

Mit unserer beliebtesten Aktion ins neue Jahr starten

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
*Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre 
druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 
9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle 
bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Vo-
lumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschal-
tung muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und 
in sechs/ vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten werden. 
Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Aus-
gaben sind für Sie kostenlos. Bitte Aktionscode  P-2021-01 bei 
der Anzeigenbestellung angeben. 

} }

4 + 2 = 6
3 + 1 = 4

[
Unsere 
Aktion für Sie:

Bleiben Sie gesund, 
zusammen können

wir es scha� en.





ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 


